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66/221.  Internationales Jahr der Quinoa 2013 

 Die Generalversammlung, 

 feststellend, dass die Quinoa ein natürliches Nahrungsmittel mit hohem Nährwert ist, 

 in der Erkenntnis, dass die indigenen Völker der Anden durch ihre traditionellen 
Kenntnisse und Praktiken eines guten Lebens im Einklang mit der Natur die Quinoa-Pflanze 
bis heute in ihrem natürlichen Zustand, einschließlich ihrer zahlreichen Landsorten und an-
deren Sorten, erhalten, kontrolliert, geschützt und als Nahrungsmittel für die heutigen und 
die kommenden Generationen bewahrt haben, 

 erklärend, dass die Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit auf die Rolle gerichtet 
werden muss, die die Biodiversität der Quinoa angesichts ihres Nährwerts bei der Ernäh-
rungssicherheit, der Ernährung und der Armutsbekämpfung und somit als Beitrag zur Errei-
chung der international vereinbarten Entwicklungsziele, einschließlich der Millenniums-
Entwicklungsziele, und zur Umsetzung des Ergebnisdokuments der Plenartagung der Gene-
ralversammlung auf hoher Ebene über die Millenniums-Entwicklungsziele1 spielen kann, 

 unter Hinweis auf die Resolution 15/2011, die am 2. Juli 2011 von der Konferenz der 
Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen auf ihrer siebenund-
dreißigsten Tagung2 verabschiedet wurde, 

 sowie unter Hinweis auf die Erklärung von Rom zur Welternährungssicherheit und 
den Aktionsplan des Welternährungsgipfels3, die Erklärung des Welternährungsgipfels: Fünf 
Jahre danach4 und die Erklärung des Weltgipfels für Ernährungssicherheit5, 

_______________ 
1 Siehe Resolution 65/1. 
2 Siehe Food and Agriculture Organization of the United Nations, Report of the Conference of FAO, Thir-
ty-seventh Session, Rome, 25 June–2 July 2011 (C 2011/REP). 
3 Food and Agriculture Organization of the United Nations, Report of the World Food Summit, 13–17 No-
vember 1996 (WFS 96/REP), erster Teil, Anhang. 
4 Food and Agriculture Organization of the United Nations, Report of the World Food Summit: five years la-
ter, 10–13 June 2002, erster Teil, Anhang; siehe auch A/57/499, Anlage. 
5 Siehe Food and Agriculture Organization of the United Nations, Dokument WSFS 2009/2. 
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 ferner unter Hinweis auf die Resolution 1980/67 des Wirtschafts- und Sozialrats vom 
25. Juli 1980 über internationale Jahre und Jahrestage und die Resolutionen der Generalver-
sammlung 53/199 vom 15. Dezember 1998 und 61/185 vom 20. Dezember 2006 über die 
Verkündung internationaler Jahre, 

 bekräftigend, dass die ernährungsspezifischen, wirtschaftlichen, ökologischen und 
kulturellen Eigenschaften der Quinoa in der Öffentlichkeit besser bekannt gemacht werden 
müssen, 

 1. beschließt, das Jahr 2013 zum Internationalen Jahr der Quinoa zu erklären; 

 2. bittet die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen, 
eingedenk der Bestimmungen in der Anlage zu Resolution 1980/67 des Wirtschafts- und 
Sozialrats, die Begehung des Internationalen Jahres der Quinoa in Zusammenarbeit mit den 
Regierungen und den zuständigen Organisationen des Systems der Vereinten Nationen so-
wie mit Organisationen indigener Völker und mit nichtstaatlichen Organisationen zu er-
leichtern, und bittet die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Natio-
nen außerdem, die Generalversammlung über die diesbezüglichen Fortschritte unterrichtet 
zu halten; 

 3. unterstreicht, dass alle Aktivitäten, die sich aus der Durchführung dieser Reso-
lution ergeben, aus außerplanmäßigen Mitteln zu finanzieren sind; 

 4. fordert die Regierungen und die zuständigen regionalen und internationalen Or-
ganisationen auf, freiwillige Beiträge zu entrichten und das Jahr auch anderweitig zu unter-
stützen, und bittet die nichtstaatlichen Organisationen, die anderen maßgeblichen Akteure 
und den Privatsektor, freiwillige Beiträge zur Begehung des Jahres zu entrichten und es zu 
unterstützen. 

91. Plenarsitzung 
22. Dezember 2011 


